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Abgrenzung Planbereich

Ziel der Planung

Durch die anstehende Bauleitplanung
sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung einer
Senioren- und Pflegeeinrichtung geschaf-
fen werden.



Geplante Baumaßnahmen



Stand der Bauleitplanung

Der Planbereich wird derzeit von keinem Bebauungsplan abgedeckt.

Im Flächennutzungsplan wird das Plangebiet derzeit als Fläche für den
Gemeinbedarf ohne Zweckbestimmung dargestellt.

Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 222



Entwurfsfassung zur öffentlichen Auslegung - Planzeichnung



Entwurfsfassung zur öffentlichen Auslegung - Planzeichnung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Nr. 1 Art der baulichen Nutzung im Sonstigen Sondergebiet (SO)
Nr. 2  Abweichende Bauweise
Nr. 3  Gebäudehöhe
Nr. 4 Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden
Nr. 5  Erhaltungsgebot für den Baumbestand
Nr. 6  Passiver Lärmschutz
Nr. 7  Freihaltung von Sichtfeldern



Ergebnisse der Öffentlichen Auslegung

Es wurden keine Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingereicht.



Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen T. ö. B

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine abwägungs-
relevanten Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland - Sachgebiet Verkehr
- Avacon AG
- Entwässerungsverband Varel
- Oldenburgische Industrie- und Handelskammer
- Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Neuenburg
- Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
- EWE Netz GmbH
- Landesamt für Bergbau , Energie und Geologie
- Landkreis Friesland

- FB Umwelt (untere Wasserbehörde)
- FB Umwelt (Untere Abfallbehörde)
- FB Umwelt (untere Immissionsschutzbehörde)
- FB Umwelt (untere Bodenschutzbehörde)
- FB Straßenverkehr
- FB Planung, Bauordnung Gebäudemanagement (Brand- und Denkmalschutz)
- FB Planung, Bauordnung Gebäudemanagement (Städtebaurecht)
- FB Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement (Regionalplanung)
- FB Zentrale Aufgaben, Wirtschaft, Finanzen, Personal

- Telekom Deutschland GmbH



Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hinweise
vorgebracht:

- OOWV Brake
- Landkreis Friesland - FB Umwelt - Untere Naturschutzbehörde

Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen T. ö. B



Zusammenfassung der Stellungnahme des OOWV Brake
1.
Der OOWV gibt mehrere Hinweise zur Regelung der Schmutzwasserentsorgung und zur Ableitung
des Oberflächenwassers.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet. Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergeleitet.



Stellungnahme des Landkreises Friesland - FB Umwelt - Untere Naturschutzbehörde
1.
Vor Inkrafttreten des Bebauungsplans ist

- der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt Varel und dem Vorhabenträger über die externe
Kompensation in Höhe von 1.220 Werteinheiten im städtischen Flächenpool „Alte Sielweide /
Rabenteich" zu schließen. Dieser ist der unteren Naturschutzbehörde in Kopie zu überlassen.

- der geänderte Kontostand der Werteinheiten für den Flächenpool der unteren Naturschutzbehörde
mitzuteilen.

- der Antrag auf Umwandlung der 2.700 qm großen Waldfläche bei der unteren Naturschutzbehörde
zu stellen.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel
zu 1.
Die Auflagen des Landkreises Friesland werden erfüllt.



Fazit

Die vorgebrachten Hinweise werden bei der Planrealisierung entsprechend
berücksichtigt.

Die Abwägungsergebnisse bedingen keine Änderungen der Planinhalte, die
die Grundzüge der Planung berühren.

Somit können nunmehr der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 222
und der Feststellungsbeschluss zur 28. FNP-Änderung gefasst werden.



Fassung zum Satzungsbeschluss - Planzeichnung



Fassung zum Satzungsbeschluss - Planzeichnung



Fassung zum Satzungsbeschluss - Textliche Festsetzungen

Nr. 1 Art der baulichen Nutzung im Sonstigen Sondergebiet (SO)
(gem. § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Seniorenzentrum, Betreutes Wohnen, Service-
Wohnen" sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO folgende Nutzungen zulässig:

1. ein Alten- und Pflegeheim,
2. eine Einrichtung für die Tagespflege von Senioren,
3. seniorengerechte Wohnungen und Appartements für Betreutes Wohnen (Service-Wohnen),
4. Aufenthalts-, Sport- und Therapieräume,
5. eine Praxis für Physiotherapie,
6. Räume und Einrichtungen für den Betrieb und die Verwaltung der Anlage,
7. Stellplätze für Bewohner, Besucher und Personal.

Nr. 2 Abweichende Bauweise
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise a sind die Gebäude in offener Bauweise zu errichten, es sind jedoch
Gebäude mit einer maximalen Länge von 80 m zulässig.



Nr. 3 Gebäudehöhe
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet werden die zulässigen Gebäudehöhen der baulichen Anlagen und die erforder-
lichen Bezugspunkte festgesetzt.

Die Gebäudehöhe (GH) darf den in der Planzeichnung angegebenen Wert in Meter über NN nicht
überschreiten. Oberer Bezugspunkt beim Gebäude ist der höchste Punkt des Daches (Oberkante First bzw.
Oberkante Flachdach).

Zwecks Orientierung sind in der Planzeichnung Höhenpunkte mit Angabe der NN-Höhen angegeben.

Nr. 4 Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO)

Garagen gemäß § 12 BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO sind auch
außerhalb der festgesetzten überbaubaren Bereiche zulässig. Zu den angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
flächen müssen sie jedoch einen Mindestabstand von 5,00 m einhalten.

Fassung zum Satzungsbeschluss - Textliche Festsetzungen



Nr. 5 Erhaltungsgebot für den Baumbestand
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Der Baumbestand innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Abgänge sind durch Neuanpflanzung der gleichen Art zu ersetzen. Für die
Neuanpflanzungen gelten folgende Vorgaben: Gehölzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14
bis 16 cm, gemessen in ein Meter Höhe.

Die mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Einzelbäume sind langfristig zu erhalten und zu pflegen. Bei
Abgang ist an gleicher Stelle ein Ersatzbaum gleicher Art zu pflanzen. Für die Neuanpflanzungen gelten
folgende Vorgaben: Gehölzqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14 bis 16 cm, gemessen in
ein Meter Höhe.

Der Kronentraufbereich der mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Einzelbäume ist in der gekenn-
zeichneten Fläche von jeglicher Versiegelung freizuhalten.

Fassung zum Satzungsbeschluss - Textliche Festsetzungen



Nr. 6 Passiver Lärmschutz
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch Lärmimmissionen vorbelastet. Die schalltechnischen
Orientierungswerte nach DIN 18005 werden in Teilen des Geltungsbereiches überschritten. Diese Bereiche
sind in der Planzeichnung als Lärmpegelbereiche (LPB) I bis II gekennzeichnet.

Die Außenbauteile (Dach, Wand, Fenster) sind in diesen Bereichen so auszubilden, dass folgende
Anforderungen der DIN 4109 an das resultierende bewertete Schalldämmmaß R`w, res der Außenbauteile
eingehalten werden:

- für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und
ähnliches im LPB I 30 dB und im LPB II 30 dB;

- für Büroräume und ähnliches im LPB II 30 dB.

Nr. 7 Freihaltung von Sichtfeldern

Das in der Planzeichnung dargestellte Sichtfeld im Bereich der Waldstraße ist zwischen 0,80 m und 2,50 m
von ständigen Sichthindernissen freizuhalten.

Fassung zum Satzungsbeschluss - Textliche Festsetzungen



Fassung zum Feststellungsbeschluss 28. FNP-Änderung - Planzeichnung



Fassung zum Feststellungsbeschluss 28. FNP-Änderung - Planzeichnung


